
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Universitätsverwaltung Heidelberg 
Abt. 2.1 Studierendenadministration 
Seminarstr. 2 
69117 Heidelberg 
 
 
 
 
 

Frist zur Antragsstellung: Während der Rückmeldung bzw. Einschreibung, spätestens jedoch vor 
Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters 

 
 

Matrikel-/Bewerbernummer Geburtsdatum 

Name Vorname 

Straße, Nr. PLZ, Wohnort 

E-Mail Telefon 
 
 
Hiermit beantrage ich 
für das Sommersemester/Wintersemester ___________________ die Befreiung von der 
Gebührenpflicht nach § 8 Absatz 4 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 und Landeshochschul-
gebührengesetz (LHGebG) aus folgendem Grund: 
 
 

Bitte Zutreffendes ankreuzen und 
erforderliche Unterlagen im Original oder in beglaubigter Kopie beifügen  

 
 
 Behinderung im Sinne des § 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX), die sich erheblich     
     studienerschwerend auswirkt (§ 8 Absatz 4; § 6 Absatz 7 LHGebG)  

 
Nachweis: 
 
Grad der Behinderung ab 50 %: 
- gültiger Schwerbehindertenausweis 

 
Grad der Behinderung unter 50%: 
- Bescheid des Versorgungsamtes über den Grad der Behinderung (GdB) und fachärztliches Attest, aus dem   
  die erheblich studienerschwerende Auswirkung konkret hervorgeht  

 

 Erstantrag 
 

 Folgeantrag 

Eingangsstempel der Hochschule 

Antrag auf Befreiung von  
der Gebührenpflicht 
für ein Zweitstudium 

 

 



 

 Absolvierung des Praktischen Jahres 
      im Studiengang Humanmedizin 

 
 
Ort, Datum         Unterschrift 

 
 Praktisches Studiensemester - ein solches liegt nur vor, wenn es nach der maßgeblichen  
      Prüfungsordnung in das entsprechende Studium integriert ist  

 
 
Nachweis: 
 
- für Studierende im Lehramt: Bescheinigung der Praktikumsschule, dass eine Anmeldung für das   
  Antragssemester vorliegt. Eine endgültige Bescheinigung, dass Sie das Schulpraxissemester beendet haben,  
  muss spätestens vor der Rückmeldung zum  nächsten Semester vorliegen. Sollte diese Bescheinigung nicht  
  vorliegen, kann eine Rückmeldung zum nächsten Semester nur erfolgen, wenn die Zweitstudiengebühr  
  nachgezahlt wurde 
 
- für Studierende anderer Studiengänge: 
  Bescheinigung des Praktikumsbeauftragten Ihres Fachbereichs, aus der hervorgeht, dass Sie Ihr  
  vorgeschriebenes Studiensemester im o.g. Zeitraum absolvieren werden  

 
 
 
 
 
 
 
Nachweis: 
 
- Zuteilungsbescheid für das Praktische Jahr der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg. 
- Nachweis des 2. Staatsexamens 
 
 
 
 
 
Erklärung: 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, 
dass alle Angaben als Grundlage für die Prüfung der Befreiung von der Gebührenpflicht dienen und ich 
nachträgliche Änderungen unverzüglich beim Studierendensekretariat anzuzeigen habe. 
 
Ich weiß, dass der Antrag vor Beginn der Vorlesungszeit des Antragssemesters vorliegen muss und dass ein 
Antrag auf Befreiung mich nicht von der rechtzeitigen Zahlung der Studiengebühr entbindet. Diese wird mir, 
sofern mein Antrag Erfolg hat, von der Universität erstattet.  
 
  
 

06.11.2017 


